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Vorwort
WAS GIBT ES BEI EUCH EIGENTLICH FÜR ZUSCHÜSSE?
WO GIBT ES DENN VERGÜNSTIGUNGEN MIT DER JULEICA?

Deshalb haben wir vom Vorstand des Kreisjugendringes Konstanz be-
schlossen, hier mal eine Zusammenfassung für Euch zu gestalten.
Diese hältst Du nun endlich in den Händen: kurz, prägnant & über-
sichtlich – finden wir - und Du hoffentlich auch :-)
Wir haben uns auf das Wesentliche beschränkt:
Du findest erst allgemein etwas zu der JuleiCa und anschließend kon-
krete Informationen dazu, wo Du Prozente bekommst; in Baden-Würt-
temberg generell – und auch hier im Landkreis Konstanz.
Anschließend findest Du die Informationen zu unseren Zuschüssen, 
damit Du genau weißt, wofür welche gelten.
Beide Sparten sind natürlich dem „Wandel der Zeit“ unterlegen und so 
vielleicht bald schon nicht mehr ganz richtig (die Zuschüsse können 
sich z.B. ändern oder ein Geschäft springt ab. Der Grundsatz für die 
Zuschussanträge und auch, dass Du Vergünstigungen in Läden be-
kommst, der bleibt gleich!)
Wusstest Du schon, welche Verbände und Vereine alle zum Kreisju-
gendring Konstanz gehören? Nein? Dann schau doch schnell mal auf 
Seite 9 nach!
Viel Spaß  beim schnüffeln und wenn was unverständlich bleibt, dann 
melde Dich gerne bei uns (Adresse siehe Seite 13). Wir freuen uns ü-
ber Deine persönliche Rückmeldung und Nachfragen und über Deine 
Anträge, die zeigen, dass Du aktiv in der Jugendarbeit bist!
Gerne kannst Du auch mehr von diesen Info-Broschüren bekommen, 
um sie an alle Aktiven bei Dir im Verband/ Verein zu verteilen, die sie 
gebrauchen können.

Viele Grüße und weiterhin viel Freude bei Deiner Arbeit im Ehrenamt!

Julia Frank
1. Vorsitzende
Kreisjugendring Konstanz
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Was ist die Juleica?

Weitere Infos sind auf folgenden Seiten im Netz zu finden:

www.juleica.net www.jugendarbeitsnetz.de

www.ljrbw.de www.jugendnetz.de

www.dbjr.de www.ehrenamt-bw.de
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Als Juleica wird die sogenannte Jugendleitercard bezeichnet.

Das ist eine amtliche, bundesweit anerkannte Card für Jugendleiter 
und Jugendleiterinnen. Sie soll den ehrenamtlichen Mitarbeitern zur 
Legitimation und als Qualifikationsnachweis gegenüber den Erzie-
hungsberechtigten, staatlichen und nicht-stattlichen Stellen dienen 
und somit die Jugendarbeit unterstützen. Zusätzlich soll die Juleica 
auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Enga-
gement zum Ausdruck bringen.

Um die Juleica zu erhalten, sollte man mindestens 16 Jahre alt sein 
und ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sein.

Des Weiteren ist eine Ausbildung notwendig, welche mindestens 40 
Unterrichtseinheiten á 45 Minuten umfasst und in welcher pädagogi-
sche, jugendpflegerische und organisatorische Kenntnisse und Hand-
lungsfähigkeiten vermittelt werden. Darüber hinaus wird diese Ausbil-
dung durch einen Erste-Hilfe-Kurs ergänzt.

http://www.juleica.net
http://www.juleica.net
http://www.jugendarbeitsnetz.de
http://www.jugendarbeitsnetz.de
http://www.ljrbw.de
http://www.ljrbw.de
http://www.jugendnetz.de
http://www.jugendnetz.de
http://www.dbjr.de
http://www.dbjr.de
http://www.ehrenamt-bw.de
http://www.ehrenamt-bw.de


Für Fragen zu den Landesregelungen steht euch zur Verfügung:

Landesjugendring Baden-Württemberg 
Siemenstr. 11 
70469 Stuttgart 

Tel.: 0711/ 16447-0
Fax: 0711/ 16447-77
E-Mail: info@ljrbw.de
web: www.ljr.de
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Vergünstigungen

Vergünstigungen auf Bundes- und Landesebene

Kostenlose Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk
10% Preisnachlass auf Übernachtung und Verpflegung

Dt. Jugendherbergswerk
Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Schwieberdinger Str. 62
70435 Stuttgart
Tel.: 0711/ 166869                                                            www.djh.org

Kostenlose Clubmitgliedschaft bei SWR3 für ein Jahr

Südwestrundfunk
Neckarstr. 230
70190 Stuttgart
Tel.: 07221/ 300300                                                        www.swr3.de

5% Rabatt auf alle Ferienfreizeiten und Reisen des 
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.

Olgastr. 71
70182 Stuttgart
Tel.: 0711/522841                                             www.jugendwerk24.de
    

10% Rabatt auf alle offenen Seminare der DJO

DJO-Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Baden-Württemberg
Schloßstr. 92
70176 Stuttgart
Tel.: 0711/625138                     	 	 	     www.djobw.de
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Bonus bei der Studienortwahl über ZVS
Jede herausgehobene ehrenamtliche Tätigkeit wird bei Anträgen auf 
bevorzugte Berücksichtigung des ersten Studienortwunsches in die 
Entscheidung der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze (ZVS) in 
Dortmund einbezogen.

Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen
Sonnenstr. 171
44137 Dortmund
Tel.: 0231/ 10810                     	 	                     www.zvs.de

26,- Euro Gutschein für die Bahncard
zu beantragen beim

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
Schlossplatz 4
70173 Stuttgart
Tel.: 0711/ 2792626     www.kultusministerium.baden-württemberg.de

Ermäßigung für Telefon-und Internetanschlüsse der Firma Ka-
bel-BW (50 €)

Im Breitenspiel 2-4
69126 Heidelberg
Tel.: 0800/ 8888-112                                  thomas.wendt@kabelbw.de

Erlebnispark Tripsdrill
2,50 € Ermäßigung auf den Tripsdriller Tagespass
(Ermäßigung nicht kombinierbar mit anderen Ermäßigungen oder 
Gruppen- und Sonderpreisen)

Erlebnispark Tripsdrill
Tel.: 07135/9999                                                         www.tripsdrill.de
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http://www.zvs.de
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Europapark Rust bei Freiburg
Freier Eintritt für Juleica-Inhaber in der Woche um den Tag des 
Ehrenamtes (5. Dezember).

Freizeit- und Familienpark Mack KG
Europa-Park-Straße 2
77977 Rust bei Freiburg
Tel.: 01805/ 776688                                              www.europapark.de

Landesjugendring Baden-Württemberg
Einmalig ermäßigter Eintritt in Stuttgart
- in die Wilhema (50% des Eintritts)
- in das Württembergische Staatstheater (10 €)
- und das Haus der Geschichte (1€)

Landesjugendring Baden-Württemberg
Siemensstraße 11
70468 Stuttgart
Tel.: 0711/ 16447-0                                                          www.ljrbw.de
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Vergünstigungen im Landkreis Konstanz

10% Nachlass beim Farbenmarkt Gradmann

A. Gradmann Farbenmarkt
Bruder-Klaus-Straße 50
78467 Konstanz
Tel.: 07531/ 55566
Fax: 07531/ 57054

10% Nachlass auf die Kanumiete beim Kanuzentrum La Canoa

La Canoa - Kanuzentrum Konstanz
Robert-Bosch-Str. 4b
78467 Konstanz
Tel.: 07531/ 959595                                              info@LaCanoa.com

10% Nachlass auf den Eintritt beim Fasnachtsmuseum Schloss 
Langenstein

Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein
Braunenbergerstr. 9
78359 Orsingen-Nenzingen

5% Vergünstigung bei der Werner´s Fahrschule

W. Zwiener
Wollmatingerstr. 25; Hardtstr. 13
78467 Konstanz
Tel.: 07531/ 64446 oder 07531/ 77133

50% Nachlass auf den Eintritt im Sea Life Konstanz

Sea Life Konstanz GmbH
Hafenstr. 9
78462 Konstanz
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Der Kreisjugendring Konstanz

Der Kreisjugendring Konstanz ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
13  selbstständigen Jugendverbänden und 2 Stadtjugendringen im 
Landkreis Konstanz.
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- AWO-Jugend

- BDKJ

- DGB-Jugend

- DLRG-Jugend

- Evang. Jugend

- Graue Reiter e.V.

- Jugendrotkreuz

- Kreisjugendfeuerwehr

Folgende Verbände und Stadtjugendringe haben sich dem KJR 

Konstanz angeschlossen:

- Musik-Jugend

- Malteser Hilfsdienst

- Ring deutscher Pfadfinder

- Schwarzwaldverein

- Stadtjugendring Konstanz e.V.

- Stadtjugendring Singen e.V.

- THW-Jugend



Zweck des Kreisjugendringes ist die Interessenvertretung der Verbän-
de in der Öffentlichkeit und gegenüber Behörden. Des Weiteren unter-
stützt er die Jugendarbeit in finanzieller, personeller und ideeller Sicht.
Hauptaufgabe des Kreisjugendringes ist die Vergabe von Zuschüssen 
für Maßnahmen wie:

 Ausbildung 
 Seminare 
 Internationale Begegnungen und 
 Jugendpflegerische Maßnahmen,  

welche mit Hilfe von öffentlichen Mitteln des Landratsamt Konstanz 
finanziert werden.
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Zuschussrichtlinien des KJR Konstanz
Gültig ab 01.01.2008

AUSBILDUNG
von Jugendgruppenleiter /innen

Art der Maßnahme:
Aus- und Weiterbildung von Jugendleiter/innen aus dem Landkreis 
Konstanz, bezuschusst werden Maßnahmen, die vom Landes- oder 
Bundesjugendring gefördert werden.

Dauer: mindestens einen Tag
Alter der Tn: mindestens 15 Jahre

Zuschüsse: 
werden im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel in 
folgender Höhe gewährt:

 1-tägiger Kurs mit mindestens 2,5 Stunden Programm: 
      7,00 € pro Person
    mehrtägige Kurse mit mindestens 5-stündigem Programm: 
       7,00 € pro Person
    mehrtägige Kurse mit mindestens 2,5-stündigem Programm: 
       3,50 € pro Person   

Antragsverfahren:
Antragstellung spätestens 2 Monate nach Beendigung der Maßnah-
men, spätestens zum 15.01. des folgenden Jahres
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SEMINARE

Art der Maßnahme: 
Seminare der außerschulischen Jugendbildung für Jugendliche aus 
dem Landkreis Konstanz; bezuschusst werden Maßnahmen, die vom 
Landes- oder Bundesjugendring gefördert werden.

Dauer: 1 – 10 Tage
Alter der Tn: 13 – 27 Jahre
Zuschüsse: 
werden im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel in 
folgender Höhe gewährt:

   1-tägiger Kurs mit mindestens 2,5 Stunden Programm: 
      5,00 € pro Person
   mehrtägige Kurse mit mindestens 5-stündigem Programm: 
      5,00 € pro Person
   mehrtägige Kurse mit mindestens 2,5-stündigem Programm:
      2,50 € pro Person

Antragsverfahren:
analog zu  „Ausbildung Jugendgruppenleiter/innen“
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Internationale BEGEGNUNGEN

Art der Maßnahme:
Begegnung mit ausländischen Jugendgruppen bzw. mit Gruppen aus 
den neuen Bundesländern

Dauer: max. 14 Tage
Alter: 14 – 27 Jahre, 20 % der Tn. können das 27. Lebensjahr über-
schritten haben.

Zuschuss: 
bezuschusst werden Tn. bzw. Gruppen aus dem Landkreis Konstanz. 
Bei Begegnungen in der Bundesrepublik erhalten Gäste und maximal 
die 2fache Anzahl von Tn. aus dem Landkreis Konstanz Zuschuss. Die 
Begegnung muss über den ganzen Zeitraum hinweg mit einer festen 
Partnergruppe stattfinden, dies ist durch ein durchgängiges Programm 
nachzuweisen.

Zuschusshöhe: max. 5,00 € /Tag/Person
Höchstteilnehmerzahl: 50 Personen
Antragsverfahren: Anträge bis 15.10. des laufenden Jahres
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Jugendpflegerische VERANSTALTUNGEN

Der KJR übernimmt bis zu 75 % des Defizits, maximal pro Veranstal-
tung 250 €. Mit Vorantrag können vom Vorstand auch höhere Zu-
schüsse genehmigt werden. 

Charakteristika:  
  Eine jugendpflegerische Veranstaltung beinhaltet mindestens           
     zwei Stunden Programm bzw. maximal zwei Übernachtungen. 
  Die Aktion muss offen bzw. gruppenübergreifend und/ oder   
     verbandsspezifisch sein.
  Die inhaltliche Arbeit muss weniger als 2,5 Stunden des übrigen  
     Programms ausmachen. 

Antragsverfahren: 
Antragstellung spätestens 2 Monate nach Beendigung der Maßnah-
men.
Vorantrag: mind. 6 Wochen vor der Veranstaltung.

Weitere Informationen zum Kreisjugendring oder zu weiteren 
Zuschussmöglichkeiten im  Landkreis Konstanz findest Du auf 
unserer Homepage:

www.kjr-konstanz.de
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Kontakt:

Kreisjugendring Konstanz e.V.
Hofhalde 10a
78462 Konstanz

Tel.: 0176/ 77655706
E-mail: kjr-kn@gmx.de
www.kjr-konstanz.de
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